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Allem diese allgemeinen Gegenstände jeder gute??

bürgerlichen Einrichtung müßen in jedem Lande nach
seinen besondern Verhältnissen modifizirt werden.

Die möglichst zweckmäßige Einrichtung des gcmei-
nen Wesens ruht aus zwey Gesichtspunkten. Der eine
ist die Beziehung des Ganzen auf sick selbst; der
zweyte die Beziehung der Einzelnen unter sich und
auf das Ganze. Aus dem ersten entspringen die
politischen Gesetze aus dem zweyten die bürgerliche?»

Gesetze. Die Criminalgesetze sind nicht sowohl eine
besondere Klasse von Gesetzen, als vielmehr die Sanktion

aller andern.

Würden.
Wie die Säule des Lichts auf des Baches Welle sich

spiegelt 5
Hell wie von eigener Glut flammt der v.rgoldet-e

Saum,
Aber die Welle flicht mit dem Strom durch die

glänzende Straße
Drängt eine andere sich schon, schnell wie die erste

ZU fliehn.
So beleuchtet der Würden Glanz den sterbliche,;

Menschen,
Nicht der Mensch, nur der Platz, den er durch-

wandelte, glänzt,

Schiller.
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